
Wirteverein V/il &. Umgebung .
0 Wil, den 16 .Dezelnt)er 1943 .

Vierte ]\.Titglieder &,Kollegen!

Da einige Aerlderun,gen zum Regulatliv vom 12 .November 1941
eingetreten sind , erlauben 1äir uns , im Einverständniss mit den Behbrden9
Jhrren die heute gelterrä'en, gemeirlderätlictler1 Bestimmungen bekannt zu
geben

1, Polizeisturlde :
Diese ist allgemein auf

ohne [[:oleranzfrist ,mit Ärrsnahme der
um 24 , oo Uhr ei:

23 , oo Uhr
Ii–di-T-8-aT8t

angesetzt ,
e Nachtwache

en hat .

Allgemeine Verlängerung bis punkt 24 , oo . Uhr wird bewilligt : IIT]g..5819_rU

a, ) an den Abstirnrnungs–g, Wahlsonntagen in eidgenüssischen ,kantonalen
und ReInel11deangelegeMeiten. ( Versarnmlungs--Sonntage der Politischen-
Schul---Kirch -& , Bi:irgergerrleirrde , )

b . ) an den Sorrrrtagen vor deIn ),.lai--&.Othmars jahrmarkt .

Allgemeine Verlängerung bis punkt 2 Uhr wird erteilt : oh{le, 4,aruzzeit
an Sylvester ,neu jahrstag , 1. August ,Kirchweihsonntag und an den
beiden Jahrnlärkten .41

Für Veranstaltungen durch das }/lilitär wird jeweils auf spezielle Bewillig–
ung des Gerneindeärntes und für nTe=tilrnntes Lokal ebenfalls Terlängerung,
bis längstens 2 Uhr erteilt
Für die Fastnachttage werden spezielle Verordnungen publiziert werden.

2 , l\€usizieren:
Jn den Wirtschaften und Restaurants darf ,wie bis anhin, IIn

Allgemeinen nur bis 22.30 Uhr musizIert werden . Verstanden ist dabei
auch laute Radio--& ,Grammophonmusik .

Bei allgemeinen Verlängerungen , wie Sylvester 9 Neujahr , 1, August ,Kirchwe ih–
Sonntag und den bei(1.en Jahrnlärkten muss die musik um l.,litternacht eirrge–stellt wer'(ier1.

]Diese Regelung gilt nicht für die Fastnacht &, die Saal-besitzer

_ ’i'i enn Vereine oder geschlossene Gesellschaften für Anlässe in Restaurants
oder die Besitzer derselben für Unterhaltungen und Konzerte Bewilligung
eirllrolen,TnlfltTIen der Termin des Musikschlusses bekarunt gegeben.

3 , Terpflegungsabë'abe :
_ Die Verabreichung warmer Speisen nach 21, oo Uhrbleibt weiterhin untersagt .
Ausnahmen für h6chstens 2 Abende pro Gaststätte , und pro Jahr k6nnen durch

das Gemeindeamt bewilligt werden.Die beiden Jatlrmarktaberlde zählen dabei nicht mit .

4 , Adven+;zeit : bnd Fastenzeit
Jn der Adven+;zeit werden keine Bewilligungen für \.Wirtschafts-.-

erbffnun,gen oder Äbschiedsat)ende ,wie auch für weitere Unterhaltungen ge-
geben. Vereine tud Qesellschaften können um Verlängerungen einkommen , diean das Gemeindearnt zu richten sind .

Wir bitten alle Kolleginnen und Kollegen von diesen Vorschriften bestens
Kenntniss zu nehmen und für eine reibungslose Durchführung bemütlt zu sein.

Der Vorstand des Wirteverein Wil &, Umgebung,

EIngesehen und bestätigt :
-JIn Namen des Gemeinderates :

Der Gemeindeamrnann; Der Gemeinderat sschreib€f :

':Jsig, A,Löhrer, S 117 T A + plan va


